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RS VwGH Erkenntnis 1990/10/25
88/16/0153

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1990

Rechtssatz

Ein Erwerbsvorgang ist nur dann rückgängig gemacht, wenn der Verkäufer jene Verfügungsmacht über das

Grundstück, die er vor Vertragsabschluß innehatte, wiedererlangt hat.

Im RIS seit

11.07.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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